
Vereinfachter Spendennachweis 

Bei Spenden bis zu 300 Euro dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als  
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 

Empfänger:    Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen  
    des Kopernikus-Gymnasiums-Lintorf e. V. 

Bankverbindung:   IBAN: DE44 3345 0000 0042 3442 67 
    Sparkassen Hilden-Ratingen-Velbert 

Art der Zuwendung:   Geldzuwendung 

Zeitpunkt der Zuwendung:  lt. Zahlbeleg/Kontoauszug 

Höhe der Zuwendung:  lt. Zahlbeleg/Kontoauszug 

Wir sind wegen Förderung der Erziehung nach dem letzten uns zugestellten Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes Düsseldorf-Mettmann (St.Nr. 147/5795/0560) vom 26.07.2023 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur für 
gemeinnutzige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO zur Förderung der Erziehung verwendet wird. 

Wir danken für Ihre Spende!

Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen des Kopernikus-Gymnasiums Lintorf e. V.  
c/o Dr. Birger Kühnel, Am Speckamp 4, 40885 Ratingen 
Amtsgericht Düsseldorf, VR 20325 

Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen  
des Kopernikus-Gymnasiums Lintorf e. V.


